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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendun-

gen 

zur Projektförderung an Gemeinden (GV) 

(ANBest-G) 

 

Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen im 

Sinne des § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensge-

setzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in 

Verbindung mit § 36 VwVfG sowie notwendige Er-

läuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbe-

scheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas an-

deres bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwen-

dung 

 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im 

Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks ver-

wendet werden. Sie ist wirtschaftlich und spar-

sam zu verwenden. 

 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammen-

hängenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-

dungen, Leistungen Dritter, Erträge aus der 

zinsbringenden Geldanlage) und der Eigenan-

teil der oder des Zuwendungsempfangenden 

sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zu-

wendungszweck zusammenhängenden Ausga-

ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hin-

sichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 

20 vom Hundert überschritten werden, soweit 

die Überschreitung durch entsprechende Ein-

sparungen bei anderen Ausgabeansätzen ausge-

glichen werden kann. Bei Hochbauten sind ein-

zelne Ausgabeansätze im Sinne dieser Vor-

schrift die jeweiligen Kostengruppen 1000 bis 

7000 der DIN 276. Beruht die Überschreitung 

eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedin-

gungen oder Auflagen, insbesondere im Rah-

men des baurechtlichen Verfahrens, sind inner-

halb des Gesamtergebnisses des Finanzierungs-

plans auch weitergehende Abweichungen zu-

lässig. Die Sätze 2 bis 5 finden bei Festbetrags-

finanzierung keine Anwendung. 

 

1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der 

der Bewilligung zugrunde liegenden Planung 

sowie den technischen und baurechtlichen Vor-

schriften entsprechen. Von den Bauunterlagen 

darf nur insoweit abgewichen werden, als die 

Abweichung nicht erheblich ist. Eine Abwei-

chung ist erheblich, wenn sie zu einer wesentli-

chen Änderung des Bau- und/oder Raumpro-

gramms (baufachlich) führt und/oder das Ge-

samtergebnis des Finanzierungsplans über-

schritten wird. 

 

1.4 Für die Anforderung und Auszahlung der Zu-

wendung gilt Folgendes: 

 

1.4.1 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 

Betriebskostenförderung (Festbetragsfinanzie-

rung) von Personal- und Sachausgaben (ganz-

jährige Maßnahmen) werden die Zuwendungen 

anteilig zum 1. April und 1. Oktober des Haus-

haltsjahres ohne Anforderung ausgezahlt. 

 

1.4.2 Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 

Betriebskostenförderung (Fehlbedarfsfinanzie-

rung) von Personal- und Sachausgaben und bei 

Einzelmaßnahmen (zum Beispiel Veranstaltun-

gen) dürfen die Zuwendungen nur soweit und 

nicht eher angefordert werden, als sie voraus-

sichtlich innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen 

des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 

1.4.3 Bei der Förderung von Hochbauvorhaben er-

folgt die Auszahlung in folgenden Teilbeträgen: 

 

35 vom Hundert der Zuwendung nach 

Vergabe des Rohbauauftra-

ges, 

35 vom Hundert der Zuwendung nach An-

zeige der Fertigstellung des 

Rohbaus, 

20 vom Hundert der Zuwendung nach An-

zeige der abschließenden 

Fertigstellung der geneh-

migten baulichen Anlagen, 

10 vom Hundert der Zuwendung nach Vor-

lage des Verwendungsnach-

weises. 

 

1.4.4 Bei der Förderung anderer Vorhaben (zum Bei-

spiel Tiefbau, Einrichtungsgegenstände) dürfen 

Zuwendungen - jeweils anteilig mit etwaigen 

Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender 

und den vorgesehenen eigenen und sonstigen 

Mitteln der oder des Zuwendungsempfangen-

den - nur soweit und nicht eher angefordert wer-

den, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei 

Anlage 3



Letzte Änderung im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 47 vom 27. November 2019 Inkrafttreten: 1. Januar 2020 

 

Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlun-

gen im Rahmen des Zuwendungszwecks benö-

tigt werden. 

 

1.4.5 Die Anforderung muss in den Fällen der Num-

mern 1.4.2, 1.4.3 und 1.4.4 die zur Beurteilung 

des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben (vo-

raussichtlich fällige Zahlungen abzüglich erwar-

teter Einnahmen einschließlich Zuwendungen 

Dritter, Eigenanteil und dem Projekt zuzurech-

nender gegebenenfalls vorhandener Geldbe-

stände) enthalten. 

 

1.4.6 Die Zuwendungen sind auf einem gesonderten 

Konto zu bewirtschaften. 

 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung 

dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, so-

weit dies allgemein üblich oder durch beson-

dere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.6 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den 

Zuwendungsbescheid zu widerrufen, wenn sich 

herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit 

der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen 

ist. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben o-

der Änderung der Finanzierung 

 

 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach 

dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen 

Ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen 

sich die Deckungsmittel oder treten neue De-

ckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zu-

wendung 

 

2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen 

Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender 

und den vorgesehenen eigenen und sonstigen 

Mitteln der oder des Zuwendungsempfangen-

den, 

 

2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den 

vollen in Betracht kommenden Betrag; wird 

derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Land 

Brandenburg als auch vom Bund und/oder ei-

nem anderen Land durch Fehlbedarfsfinanzie-

rung gefördert, ist Nummer 2.1 sinngemäß an-

zuwenden. 

  

2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zu-

wendungsfähigen Ausgaben auf einen Betrag 

unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die 

Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen 

Ausgaben. 

 

2.4 Dies gilt (ausgenommen bei wiederkehrender 

Förderung desselben Zuwendungszwecks) nur, 

wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben o-

der Deckungsmittel um mehr als 500 Euro än-

dern. 

3 Vergabe von Aufträgen 

 

 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung 

des Zuwendungszwecks sind folgende Vor-

schriften zu beachten: 

 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 

Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt, 

 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleis-

tungen der Abschnitt I der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A - 

VOB/A und  

- bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferun-

gen und Dienstleistungen die Verfahrens-

ordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- 

und Dienstleistungsaufträge unterhalb der 

EU-Schwellenwerte (Unterschwellenverga-

beordnung - UVgO),  

 

 dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzu-

wenden. 

 

 Verpflichtungen der oder des Zuwendungsemp-

fangenden, aufgrund ihrer oder seiner Stellung 

als die oder der Auftraggebende im Sinne des 

Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB) sowie andere vergabe-

rechtliche Verpflichtungen bleiben unberührt. 

 

Die Zuwendungsgebenden beziehungsweise 

die Bewilligungsbehörden sind berechtigt, Ver-

gabeprüfungen durchzuführen. 

 

3.2 Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im 

Land Brandenburg (Brandenburgisches Mittel-

standsförderungsgesetz - BbgMFG) in der je-

weils geltenden Fassung. 

 

 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks be-

schaffte Gegenstände 

 

 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks erworben oder hergestellt wer-

den, sind für den Zuwendungszweck zu ver-

wenden und sorgfältig zu behandeln. Die oder 

der Zuwendungsempfangende darf über sie vor 

Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgeleg-

ten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfü-

gen. 

 

5 Mitteilungspflichten der oder des Zuwen-

dungsempfangenden 

 

 Die oder der Zuwendungsempfangende ist ver-

pflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-

hörde anzuzeigen, wenn 

 

5.1 sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine 

Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
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um mehr als 7,5 vom Hundert oder mehr als 

10.000 Euro ergibt. Er ist ferner verpflichtet an-

zuzeigen, wenn er nach Vorlage des Finanzie-

rungsplans - auch nach Vorlage des Verwen-

dungsnachweises beziehungsweise der Ver-

wendungsbestätigung - weitere Zuwendungen 

für denselben Zuwendungszweck bei anderen 

öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen 

erhält oder wenn er - gegebenenfalls weitere - 

Mittel von Dritten erhält, 

 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die 

Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-

stände sich ändern oder wegfallen, 

 

5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwen-

dungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-

wendung nicht zu erreichen ist, 

 

5.4 die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in 

den Fällen der Nummern 1.4.2 und 1.4.4 nicht 

innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

verbraucht werden können, 

 

5.5 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zu-

wendungszweck verwendet oder nicht mehr be-

nötigt werden. 

 

6 Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

 

6.1 Die oder der Zuwendungsempfangende muss 

für jede Baumaßnahme eine Baurechnung füh-

ren. Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren 

Bauobjekten/Bauabschnitten, sind getrennte 

Baurechnungen zu führen. 

 

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

 

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach 

DIN 276 gegliedert, bei anderen Bauten nach 

Maßgabe des Zuwendungsbescheides); werden 

die Einnahmen und Ausgaben für das geför-

derte Bauobjekt von anderen Buchungsvorfäl-

len getrennt nachgewiesen, entsprechen die Bü-

cher unmittelbar oder durch ergänzende Auf-

zeichnungen den Inhalts- und Gliederungsan-

sprüchen und können sie zur Prüfung dem Ver-

wendungsnachweis beigefügt werden, so 

braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht 

geführt zu werden, 

 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geord-

net entsprechend Nummer 6.2.1, 

 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestands-

plänen, 

 

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Liefe-

rungen mit Schriftverkehr, 

 

6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, 

 

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben 

über die Bereitstellung der Mittel, 

 

6.2.7 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zu-

grunde gelegten Bauunterlagen, 

 

6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flächen und 

des Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hoch-

bauten) und bei Wohnbauten der Wohn- und 

Nutzflächenberechnung nach DIN 283, 

 

6.2.9 dem Bautagebuch. 

 

7 Nachweis der Verwendung 

 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei Inves-

titionsmaßnahmen innerhalb von sechs Mona-

ten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, 

spätestens jedoch nach Ablauf des sechsten auf 

den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 

der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Ver-

wendungsnachweis). Bei der Förderung von 

Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben) 

ist der Verwendungsnachweis innerhalb von 

drei Monaten nach Abschluss der Maßnahme, 

spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats 

nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. 

 

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem 

Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-

weis. 

 

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der 

Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz 

darzustellen und den vorgegebenen Zielen ge-

genüberzustellen. Im Sachbericht ist auf die 

wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen 

Nachweises einzugehen. Ferner ist die Notwen-

digkeit und Angemessenheit der geleisteten Ar-

beit zu erläutern. Soweit technische Dienststel-

len der oder des Zuwendungsempfangenden be-

teiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen 

beizufügen. 

 

7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Ein-

nahmen und Ausgaben entsprechend der Glie-

derung des Finanzierungsplans summarisch 

auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem 

Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein-

nahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, ei-

gene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit 

die oder der Zuwendungsempfangende die 

Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des 

Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Ent-

gelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 

werden. 

 

7.5 Sofern im Zuwendungsbescheid eine Verwen-

dungsbestätigung ohne Vorlage von Belegen 

zugelassen ist, ist dafür die Anlage 22 zu VVG 

Nr. 10.4 zu § 44 LHO (Verwendungsbestäti-
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gung) zu verwenden, soweit im Zuwendungsbe-

scheid oder in besonderen Nebenbestimmungen 

nichts anderes bestimmt ist. 

 

7.6 Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird 

verzichtet. Im Verwendungsnachweis bezie-

hungsweise in der Verwendungsbestätigung ist 

zu erklären, dass die Ausgaben notwendig wa-

ren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren 

worden ist und die Angaben mit den Büchern 

und Belegen übereinstimmen. 

 

7.7 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 

Belege und Verträge sowie alle sonst mit der 

Förderung zusammenhängenden Unterlagen 

sowie im Fall des Nachweises beziehungsweise 

der Bestätigung der Verwendung auf elektroni-

schem Wege eine Ausfertigung des Verwen-

dungsnachweises beziehungsweise der Ver-

wendungsbestätigung zehn Jahre nach Vorlage 

des Verwendungsnachweises beziehungsweise 

der Verwendungsbestätigung aufzubewahren, 

sofern nicht nach steuerrechtlichen oder ande-

ren Vorschriften eine längere Aufbewahrungs-

frist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können 

auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. 

Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 

muss den Grundsätzen einer in der öffentlichen 

Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung 

entsprechen. 

 

7.8 Darf die oder der Zuwendungsempfangende zur 

Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an 

Dritte weiterleiten, sind die von den empfan-

genden Stellen ihm gegenüber entsprechend 

den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-

wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 

zu erbringenden Zwischen- und Verwendungs-

nachweise mit Belegen dem Verwendungs-

nachweis nach Nummer 7.1 beziehungsweise 

der Verwendungsbestätigung ohne Vorlage von 

Belegen nach Nummer 7.5 beizufügen. 

 

8 Prüfung der Verwendung 

 

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bü-

cher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zuwen-

dung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 

durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die oder 

der Zuwendungsempfangende hat die erforder-

lichen Unterlagen bereitzuhalten und die not-

wendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen 

der Nummer 7.8 sind diese Rechte der Bewilli-

gungsbehörde auch dem Dritten gegenüber aus-

zubedingen. 

 

8.2 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der 

oder dem Zuwendungsempfangenden zu prü-

fen. Hat die oder der Zuwendungsempfangende 

Mittel an Dritte weitergeleitet, darf er auch bei 

diesen prüfen. Eine überörtliche Prüfung nach 

dem Gemeindehaushaltsrecht bleibt unberührt. 

 

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zu-

wendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-

rensrecht (insbesondere § 1 Absatz 1 

VwVfGBbg in Verbindung mit §§ 48, 49 

VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit 

Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-

men oder widerrufen oder sonst unwirksam 

wird. Dies gilt insbesondere, wenn 

 

9.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvoll-

ständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

9.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den 

vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 

9.1.3 die Ausgaben sich nachträglich ermäßigen oder 

eine Änderung der Finanzierung nach Nummer 

2 eingetreten ist. 

 

9.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangen-

heit kann auch in Betracht kommen, soweit die 

oder der Zuwendungsempfangende 

 

9.2.1 die Zuwendung in den Fällen der Nummern 

1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei Mona-

ten nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks verwendet oder 

 

9.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer ge-

setzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-

schriebenen Verwendungsnachweis bezie-

hungsweise die Verwendungsbestätigung nicht 

rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten 

(Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

9.3 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des 

§ 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 

49a Absatz 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-

lich zu verzinsen. 

 

9.4 Werden Zuwendungen in den Fällen der Num-

mern 1.4.2 und 1.4.4 nicht innerhalb von zwei 

Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung 

des Zuwendungszwecks verwendet und wird 

der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom-

men oder widerrufen, sind regelmäßig für die 

Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentspre-

chenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz nach § 247 BGB jährlich zu verlangen. 

 


